
 
 
 
B E D I N G U N G E N  
für einen einmaligen Beitrag, Förderbeitrag oder Weiterbildungsbeitrag  

der Bürgergemeinde Cham. 

 

Auszug aus dem Reglement zur Förderung der Kultur der Bürgergemeinde Cham  

vom 25. Januar 2005 

 

Einleitung 

Die Bürgergemeinde Cham unterstützt das kulturelle Leben und erlässt Richtlinien für 

Beiträge zur Förderung von Kunst und Kultur in Cham.  

Die Bürgergemeinde Cham ermöglicht und unterstützt das Zustandekommen von lokalen 

Projekten und fördert deren Verbreitung und Bekanntmachung nach aussen. Sie sucht dazu 

auch die Zusammenarbeit mit anderen gemeindlichen Institutionen. 

 

Beiträge 

1.  Einmalige Beiträge 

Darunter fallen finanzielle Zuschüsse an kulturelle oder wissenschaftliche Veranstaltungen 

oder Projekte: an Autoren von literarischen, wissenschaftlichen oder musischen Arbeiten, an 

Ankäufe oder Ausstellungen der bildenden Kunst. 

Für die Begutachtung gelten folgende Kriterien: 

a. Die Bewerberin / der Bewerber beziehungsweise der Veranstaltende ist in der Gemeinde 

Cham tätig, oder das Projekt muss einen Bezug zur Gemeinde Cham haben. 

b. Das Projekt hat für Cham kulturelle Bedeutung. 

c. Die Qualität ist gewährleistet. 

 

2. Förder- und Weiterbildungsbeiträge 

Förder- und Weiterbildungsbeiträge werden mit folgender Zweckbindung ausgerichtet: 

a. Die Förderbeiträge verstehen sich als Starthilfe für grössere Projekte oder als 

Unterstützung des freien künstlerischen Schaffens. Für die rein fachliche Grundausbildung 

werden keine Beiträge ausgerichtet. 

b. Weiterbildungsbeiträge verstehen sich als finanzielle Unterstützung zur Weiterbildung 

(z.B. Studienaufenthalte) nach der fachlichen Grundausbildung. 

c. Der oder die Bewerbende muss seit mindestens zwei Jahren Wohnsitz in der Gemeinde 

Cham haben. Es ist nicht zulässig, sich gleichzeitig für einen Förder- und einen 

Weiterbildungsbeitrag zu bewerben. 

 


